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Friedhofsverwaltung der Ev. Kirchengemeinde Samariter - Auferstehung 
Indira–Gandhi-Straße 110 
13088 Berlin 
Telefon:  +49(0)30 9253081 

Fax:      +49(0)30 9268218 

Mail:   info@auferstehungsfriedhof.de 
Internet:  www.auferstehungsfriedhof.de 
 

Sämtliche in dieser Mappe genannten Preise sind unter Vorbehalt. 
 

Berlin, 2025 



 



Sprechzeiten der Friedhofsverwaltung 
 

Montag – Freitag   8:00 – 12:00 Uhr 

zusätzlich 

Dienstag     13:00 – 16:00 Uhr 

und Termin nach Vereinbarung 

 

Der Friedhof ist täglich geöffnet von: 

Januar    8:00 – 16:00 Uhr 

Februar    8:00 – 17:00 Uhr 

März    8:00 – 18:00 Uhr 

April    8:00 – 19:00 Uhr 

Mai     8:00 – 20:00 Uhr 

Juni     8:00 – 20:00 Uhr 

Juli     8:00 – 20:00 Uhr 

August    8:00 – 20:00 Uhr 

September   8:00 – 19:00 Uhr 

Oktober    8:00 – 18:00 Uhr 

November   8:00 – 17:00 Uhr 

Dezember   8:00 – 16:00 Uhr 



Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerhalb der letzten Jahre hat sich auf diesem Friedhof einiges getan. Die Kapelle wurde 2015 
aufwendig saniert, eine Glocke wurde im Kapellenturm installiert, eine neue Orgel wurde angeschafft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilungen wurden be- und aufgeräumt, neue Abteilungen wurden angelegt und zusätzliche Bänke 
aufgestellt.  

Hinzu gekommen ist eine Anlage mit kunstvoll gestalteten Glasblättern „Blätter im Wind“. 

Wir bemühen uns, den Ansprüchen und Bedürfnissen Hinterbliebener und Vorsorgender gerecht zu 
werden und arbeiten stetig daran, den Friedhof ansehnlich zu gestalten und weiterhin würdevolle letzte 
Ruheplätze zu schaffen. 

Ihre Friedhofsverwaltung 



7 
 

 

Beisetzungskosten 

Kosten, die unabhängig von der Grabstätte bei jeder Beisetzung entstehen: 

Beisetzung und Träger (Urnenbestattung unterirdisch) 171,00 € 

Beisetzung und Träger (Urnenbestattung oberirdisch) 211,00 € 

Beisetzung und Träger (Sargbestattung / 6 Träger) 753,00 € 

Aufbahrung in der Kapelle mit Feier 146,00 € 
(die Kapelle steht eine halbe Stunde für die Abschiednahme, z.B. für Rede und Musik zur Verfügung) 
oder 
Aufbahrung in der Kapelle ohne Feier (Stiller Abschied) 110,00 € 
(die Kapelle steht nur bis zu 15 Minuten zur Verfügung) 

Wiederherrichtung einsackender Urnenstelle/Erdstelle                                   33,00 €/45,00 € 

Variationen in Ablauf und Länge der Feier sind möglich und können bei der Beisetzungsanmeldung mit der 
Verwaltung abgestimmt werden. Die Kosten für die Aufbahrung können sich dadurch ändern. 

Optional: 

Organist für Orgelspiel bei Ein- und Ausgang 55,00 € 

Organist für Orgelspiel bei Ein- und Ausgang und 2 Soli 77,00 € 

Bedienung der Musikanlage 30,00 € 
(Abspielen der Musik von CD oder USB-Stick durch eigene Mitarbeiter) 

Streublumen 24,00 € 
(Rosenblütenblätter werden in einer Schale zusätzlich zum Sand dazu gestellt.) 

Einen Trauerredner kann Ihnen Ihr Bestatter empfehlen. 

 

Stellengebühren 

Auf den folgenden Seiten befinden sich die Stellengebühren für einige der z.Zt. belegbaren Grabstellen. Die 
Verfügbarkeit kann sich jedoch jederzeit ändern und ist bitte zu erfragen. 

 

Die Stellengebühren sind zu den Beisetzungskosten hinzu zu rechnen. 
 

Alle Preise dieser Mappe sind Endverbraucherpreise 

und unter Vorbehalt genannt! 
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Einzel oder Partnerstelle mit Feldstein 

 
Eine hübsch gestaltete Urnengemeinschaftsanlage, üppig bepflanzt mit 
Rhododendren und anderen saisonalen Blumen.  Zu einer Urnengrab-
stätte mit konkreter Stelle gehören der Urnenplatz für maximal 2 Urnen 
und ein Feldstein inkl. Inschrift. 
 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in dieser Abteilung setzt sich wie 
folgt zusammen: 

 

Stellengebühr für 20 Jahre Einzelstelle 648,00 € 
 

Stellengebühr für 20 Jahre Partnerstelle 800,00 € 

 

Grabmalsgebühr                                                                 55,00 € 

 

Erstherrichtung, Erhaltung & Pflege                                 380,00 € 

 

 
 Stein              Stein 
 mit 1 Inschrift         mit 2 Inschriften 
Feldstein 480,00 €  989,60 € 
(mit Vor- und Familiennamen, Geburts- und Sterbejahr) 

 

 

Die Grabstellen dürfen nur mit einer kleinen Steckvase hinter dem Stein 
geschmückt werden. Eine Bepflanzung oder sonstige Platzierung von 
Grabschmuck ist nicht gestattet und wird ersatzlos entfernt. 

Die Anlage wird durch das Friedhospersonal gepflegt. 

 
 

(bei der 2. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 

(pro Beisetzung) 
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Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 
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Urnengemeinschaftsanlage mit Stele 
(Abteilung S6) 

 

Zu einer Grabstätte in einem Gemeinschaftsfeld dieser Abteilung gehört eine In-
schrift in einer dazugehörigen Stele. 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in dieser Abteilung setzt sich wie folgt zu-
sammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre 648,00 € 

Erstherrichtung, Erhaltung, Pflege 300,00 € 

Grabstele und Inschrift 615,87 € 

           

 

Diese Abteilung wird durch das Friedhofspersonal gepflegt. Damit diese 
Pflege nicht behindert wird, ist es nicht gestattet, selbstständig Pflanzen zu 
setzen. Grabvasen und Schalen dürfen auf eigene Gefahr und nur auf der 
dafür vorgesehenen Kiesfläche in angemessener Größe gesteckt oder hinge-
stellt werden, welke Pflanzen und leere Grabvasen und Schalen sind bitte 
möglichst zu entfernen.  



Kolumbarium mit Urnenkammern für max. 3 Urnen 
(je nach Urnengröße) 
 
Diese Anlage haben wir auf vielfache Anregung und Nachfrage in 2021 
fertig stellen können. Zu jeder Kammer gehört eine Verschlussplatte. 
Blumen können in der dafür vorgesehenen Fläche vor der Wand und 
in den Durchblicken abgelegt werden. 
 

 

Der Preis für eine Urnenkammer mit Verschlussplatte 
setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Stellengebühr für 20 Jahre für eine Urnenkammer 
inkl. Verschlussplatte und Montage für 2 Urnen 
(ohne Gravur) 

 
1.280,00 € 

   
 
Stellengebühr für 20 Jahre für eine Urnenkammer 
inkl. Verschlussplatte und Montage für 3 Urnen 
(ohne Gravur)  

 
1.540,00 € 

   
 
Erstherrichtung  495,00 € 

   

Standardgravur 
(Vorname - Name - Jahreszahlen)  

375,00 € 

  
 

Zweite oder dritte Gravur  
(Vorname - Name - Jahreszahlen)  

375,00 € 

  
 

Zweite oder dritte Gravur bei gleichem Nachnamen 
(Vorname - Jahreszahlen)  

310,00 € 

 

  

(bei der 2. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 

(bei der 2. + 3. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert 
werden) 



 

Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 
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Bestattung am Baum mit konkreter Stelle 
 

Zu einer Urnengrabstätte an einem neu gepflanzten Baum mit konkreter 
Stelle gehören der Urnenplatz für maximal 2 Urnen und ein Feldstein 
inkl. Inschrift. 
 

 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in dieser Abteilung setzt sich wie 
folgt zusammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre Einzelstelle 648,00 € 

Stellengebühr für 20 Jahre Partnerstelle 800,00 € 

 

Grabmalsgebühr 55,00 € 

Erstherrichtung, Erhaltung & Pflege 150,00 € 

 

 
 Stein              Stein 
 mit 1 Inschrift         mit 2 Inschriften 
Feldstein 480,00 €  989,60 € 
(mit Vor- und Familiennamen, Geburts- und Sterbejahr) 
 
 

 

Die Grabstellen dürfen nur mit einer kleinen Steckvase hinter dem Stein 
geschmückt werden. Eine Bepflanzung oder sonstige Platzierung von 
Grabschmuck ist nicht gestattet und wird ersatzlos entfernt. 

Die Bepflanzung rund um die Bäume wird durch das Friedhospersonal 
gepflegt. 

  

(bei der 2. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 

(2.Beisetzung 90,-€) 
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Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 
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Blätter im Wind 
 

Die „Blätter im Wind“ sind aus kunstvollem, wunderschönem, stabilem 
Glas gestaltet.  Jedes Blatt wird mit den Namen der Verstorbenen ver-
ziert. Im entsprechenden Abstand zum Boden erfolgt die Einsetzung der 
Urne, die mit einer kleinen Platte versehen wird. 

 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in dieser Abteilung setzt sich wie 
folgt zusammen: 

 

Stellengebühr für 20 Jahre Einzelstelle                           648,00 € 

Stellengebühr für 20 Jahre Partnerstelle                  800,00 € 

Glasblatt                                                                         511,75 €  

Erstherrichtung                                                             503,42 € 

Erhaltung & Pflege                                                   180,00 € 

 

Die Inschrift auf dem Glasblatt wird separat gezahlt und kostet pro 
Buchstabe/Zahl und Zeichen 12,50 €. 

 

 

Die Grabstellen dürfen nur mit einer Steckvase oder einer Schale auf der 
Platte geschmückt werden. Eine Bepflanzung oder sonstige Platzierung 
von Grabschmuck ist nicht gestattet und wird ersatzlos entfernt. 

 

  

 

(bei der 2. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 

(pro Beisetzung 180,-€) 
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Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbe-
halt 
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Urnengrabstätten mit Inschrift/Gravur auf einer Namenstafel 
 
Die Innenflächen dieser Abteilungen werden durch die Mitarbeiter des 
Friedhofs bepflanzt und gepflegt. Blumen und Grabschmuck können auf 
den jeweils dafür vorgesehenen Flächen ablegt werden. 
 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in der Abteilung UA34 setzt sich 
wie folgt zusammen: 

 

Stellengebühr für 20 Jahre 648,00 € 

Erstherrichtung, Bepflanzung, Pflege    300,00 € 

Inschrift in Namenstafel 585,00 € 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
UAUA 

 

Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 
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Urnengemeinschaft 
Wahl-Grabstätte (rund) mit Einfassung 
2er und 4er-Stellen 
 

Hier handelt es sich um mit Steinen eingefasste Wahlgrabstätten in 
Kreisform in zwei unterschiedlichen Größen. 

Der Preis für eine 2er-Urnenwahlgrabstätte (ca. 80cm Ø innen) 
setzt sich wie folgt zusammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre 840,00 € 

Steinkante 155,00 € 

Genehmigungsgebühr Einfassung                   55,00 € 

Merkzeichen 8,00 € 
(mit Namen und Abteilung) 

Der Preis für eine 4er-Urnenwahlgrabstätte (ca. 120cm Ø innen) 
setzt sich wie folgt zusammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre 880,00 € 

Steinkante 230,00 € 

Genehmigungsgebühr Einfassung                   55,00 € 

Merkzeichen 8,00 € 
(mit Namen und Abteilung) 

In dieser Anlage wird für die Platzierung eines Steines eine Grabmalsge-
bühr erhoben: 

Stein liegend   55,00€ 

Stein stehend 129,00€ 

Für einen Grabstein, die Bepflanzung und die Pflege müssen die nut-
zungsberechtigten Personen passend zum Gesamtbild der Abteilung 
bitte selbst Sorge tragen. Für die Bepflanzung und Pflege können wir 
auf Anfrage ein Angebot erstellen. 

(bei der 2. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 

(bei der 2., 3.+4. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 
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Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 
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Urnenanlage mit Einzel & Partnergrabstätten 
 
 

Die Innenfläche dieser Abteilungen wird durch die Mitarbeiter des 
Friedhofs bepflanzt und gepflegt. Es darf eine Grabvase im dafür vorge-
sehenen Kiesbett gesteckt werden. Eine Grabstätte in diesen Abteilun-
gen kann mit ein oder zwei Urnen belegt werden. Zu der jeweiligen 
Grabstätte gehört ein flacher Naturstein mit einer oder zwei Inschriften. 
 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in der UA47-, UA48- und UA49-G3 
mit Inschrift auf einem Liegestein setzt sich wie folgt zusammen: 
(mit Vor- und Familiennamen, Geburts- und Sterbejahr) 
 
 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in dieser Abtei-
lung setzt sich wie folgt zusammen: 

 

  Stellengebühr für 20 Jahre Einzelstelle          648,00 € 

 Stellengebühr für 20 Jahre Partnerstelle         840,00 € 

 

  Grabmalsgebühr                                                   55,00 € 

  Erstherrichtung, Erhaltung & Pflege                   405,00 € 

  

 
Liegestein mit einer Inschrift  635,00 € 

   
Liegestein mit zwei Inschriften 865,00 € 

 

  
 

 

     

   

 
 

(bei der 2. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 

( 1. sowie 2. Beisetzung ) 
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Urnenanlage mit Einzel- und Zweier-Grabstätten mit 
Natursteinplatte 

Hier finden sich zwei verschiedene Grabstättenvarianten: 
- eine einzelne Grabstätte oder eine Partner-Grabstätte mit Inschrift 

in einer zu dieser Grabstätte gehörenden Natursteinplatte 

Der Preis für eine Einzel-Urnengrabstätte mit 
Inschrift in einer Natursteinplatte 
setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

 

 

 

 

Der Preis für eine Partner-Urnengrabstätte mit 
Inschrift in einer Doppel-Natursteinplatte 
setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anlagen werden durch die Mitarbeiter des Friedhofs gepflegt. 
 

Stellengebühr für 20 Jahre  648,00 € 
     
Erstherrichtung   155,00 € 
     
Grabmalsgebühr   55,00 € 
     
Natursteinplatte mit Gravur  451,00 € 
Vor- und Familiennamen, Geburts- und Sterbejahr  

Stellengebühr für 20 Jahre  800,00 € 
     
Erstherrichtung   285,00 € 
     
Grabmalsgebühr   55,00 € 
     
Natursteinplatte mit Gravur  880,00 € 
1x Familienname + 2x Vorname +  
2x Geburts- und Sterbejahr 
Oder 
2x Familienname + 2x Vorname +  
2x Geburts- und Sterbejahr   

(bei der 2. Beisetzung muss das Nutzungsrecht gemäß der Ruhefrist verlängert werden) 

 

Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 



Erd-Wahlgrabstelle 
 
In diesen Abteilungen finden sich Einzel- und Doppel-Wahlgrabstellen. 
Von der Art der Grabstelle und Abteilung ist es abhängig, ob und welche 
Umrandung dazu gehört oder in Auftrag gegeben werden kann. 

Der Preis für eine einzelne Wahlstelle setzt sich wie folgt zusammen: 
Stellengebühr für 20 Jahre 1.260,00 € 
Merkzeichen 8,00 € 
(mit Vornamen (Abkürzung), Familiennamen, Stellenbezeichnung) 

Erde aufschütten und ebnen 45,00 € 

 

Der Preis für eine Doppelwahlstelle setzt sich wie folgt zusammen: 
Stellengebühr für 20 Jahre 2.520,00 € 
Merkzeichen 8,00 € 
(mit Vornamen (Abkürzung), Familiennamen, Stellenbezeichnung) 

Erde aufschütten und ebnen je Grab 45,00 € 

 

In diesen Anlagen wird für die Zustimmung zur Errichtung eines Grab-
mals eine Grabmalsgebühr erhoben. 

Für einen Grabstein, die Bepflanzung und Pflege, müssen die nutzungs-
berechtigten Personen selbst Sorge tragen. Für die Bepflanzung und 
Pflege können wir auf Anfrage ein Angebot erstellen. 

 
Außerdem bieten wir Wahlgrabstellen an, auf der Sie nur einen liegen-
den oder stehenden Grabstein im Rasen setzen lassen müssen, ohne 
Umrandung und ohne erforderliche Grabpflege. 
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Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 
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Erdgrabstätte 
(in Reihe mit Namensnennung) 
 

In diesen Abteilungen finden sich drei verschiedene Grabstättenvarianten: 
- eine Sarg-Grabstätte im Gemeinschaftsfeld 
- eine Sarg-Grabstätte in Reihe mit Steineinfassung 

(Grabmalserrichtung möglich) 
- eine Sarg-Grabstätte in einem Gemeinschaftsfeld in Reihe ohne Ein-

fassung mit Inschrift auf einer zu dieser Grabstelle gehörenden Na-
tursteinplatte 

Der Preis für eine Sarg-Grabstätte in Reihe 
setzt sich wie folgt zusammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre 500,00 € 
Merkzeichen (Name) 8,00 € 
Erde aufschütten und ebnen 45,00 € 

Der Preis für eine Sarg-Grabstätte in Reihe mit Steineinfassung 
setzt sich wie folgt zusammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre 500,00 € 
Steineinfassung 238,00 € 
Merkzeichen (mit Namen und Abteilung)       8,00 € 

Erde aufschütten und ebnen 45,00 € 

Der Preis für eine Sarg-Grabstätte in Reihe mit Inschrift in Natursteinplatte 
setzt sich wie folgt zusammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre 800,00 € 
Grabmalsgebühren 55,00 € 
Natursteinplatte mit Inschrift 451,00 € 
(mit Vor- und Familiennamen, Geburts- und Sterbejahr) 

Erde aufschütten 45,00 € 
 
Die Ruhefrist von Reihenstellen beträgt 20 Jahre und ist nicht verlängerbar.  
 
Diese Abteilungen werden durch die Mitarbeiter des Friedhofs gepflegt. Reihengrab-
stätten mit Steineinfassung sind von den Nutzungsberechtigten zu pflegen und in Ord-
nung zu halten. 
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Beispielbilder – Verfügbarkeit unter Vorbehalt 
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Urnengemeinschaftsanlage 
(aktuelle Abteilung UGA26) 

Bis vor ein paar Jahren gab es die sogenannte anonyme Bestattung. 
Heutzutage muss der Name an oder auf der Grabstelle genannt wer-
den. 

Auf dem Auferstehungsfriedhof wird der Name einer Person zusam-
men mit den Namen der ebenfalls in gleicher Reihe bestatteten Perso-
nen auf einer Natursteinplatte genannt, die am Rande der Abteilung 
liegt. Die Grabstelle selbst wird nicht gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

Der Preis für eine Urnengrabstätte in dieser Abteilung setzt sich wie 
folgt zusammen: 

Stellengebühr für 20 Jahre  648,00 € 

Namensnennung 
auf gemeinschaftlicher Natursteinplatte    50,00 € 

 
 
 
 
 
Diese Anlage wird durch die Mitarbeiter des Friedhofs gepflegt. 
Blumen können auf der dafür vorgesehenen Fläche an der Urnen-
anlage ablegt werden. 
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